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 1 Überblick Neuerungen 2026

Jährlich müssen die Basiswerte auch zum 01.01. wieder angepasst werden. Steuer-
lich sind dies u. a.:

• Altersentlastungsbetrag,
• Versorgungsfreibetrag und Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag,
• Entgeltumwandlung nach § 3 Nr. 63 EStG.

Sozialversicherungsrechtlich wurden u. a. geändert:

• Beitragsbemessungsgrenzen,
• Jahresarbeitsentgeltgrenzen,
• Arbeitgeberzuschuss zu KV und PV,
• sonstige Rechengrößen,
• einige Beitragssätze,
• Sachbezugswerte.

1.1 Änderungen bzw. wichtige Grunddaten für 
das Jahr 2026 und notwendige Aktionen

Änderungen Aktionen

Beitragsbemessungsgrenzen
RV/AV: 101.400 €
KV/PV: 69.750 €

Rechenwerte werden von den 
Systemen aktualisiert

Beiträge
RV: 18,6 %
AV: 2,6 %
PV: 3,6 %
KV: 14,6 %

Rechenwerte werden von den 
Systemen aktualisiert, Netto-
lohnhochrechnungen anpassen

Jahresarbeitsentgeltgrenze
für am 31.12.2002 privat Versicherte: 69.750 €
Sonstige privat Versicherte: 77.400 €

Bei der Prüfung auf KV-Freiheit 
beachten, ggf. Reports oder 
Programme anpassen

Beitragszuschuss zur
privaten KV, allgemein: 508,59 €
privaten KV, ohne Krankengeldanspruch: 491,16 €
privaten PV: 104,63 €
privaten PV, Sachsen: 75,56 €

Rechenwerte in den Systemen 
aktualisieren
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1 Überblick Neuerungen 2026
Sachbezugswerte u. a.
Frühstück: 2,37 €
Mittagessen: 4,57 €
Abendessen: 4,57 €

Lohnarten anpassen

KV für Studenten und Praktikanten ab 
01.08.2024: 87,38 € zzgl. des kassenindividuel-
len Zusatzbeitrags

Lohnarten anpassen

PV für Studenten und Praktikanten ab 
01.01.2025: 30,78 €
ohne Kinder ab 01.01.2025: 35,91 €

Lohnarten anpassen

KV-Anwartschaftsversicherung: 57,74 € zzgl. des 
kassenindividuellen Zusatzbeitrags

Lohnarten anpassen

PV-Anwartschaftsversicherung: 14,24 € Lohnarten anpassen

Entgeltumwandlung gemäß Betriebsrentenstär-
kungsgesetz (§ 3 Nr. 63 EStG)
Höchstbetrag: 8.112 €/Jahr bzw. 676 €/Monat

Lohnarten anpassen;
evtl. erhöhen die Mitarbeiter ih-
ren Vertrag

Altersentlastungsbetrag 12,8 %, max. 608 €/Jahr Lohnarten anpassen

Versorgungsfreibetrag 12,8 %, max. 960 €/Jahr Lohnarten anpassen

Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag max. 
288 €/Jahr

Lohnarten anpassen

Schwerbehindertenausgleichsabgabe
155 € bei 3 bis 5 %
275 € bei 2 bis 3 %
405 € bei unter 2 %

815 € bei gar keiner Beschäftigung von Schwer-
behinderten (Sonderregelungen für kleinere Un-
ternehmen beachten).

Anpassung

Pfändungsfreigrenzen
für den Schuldner: 1.555,00 €/Monat
für den ersten Unterhaltsberechtigten: 585,23 €/
Monat
für den zweiten bis fünften Unterhaltsberechtig-
ten: 326,04 €/Monat
Absolute Höchstgrenze gemäß § 850c Abs. 2 
Satz 2 ZPO: 4.766,99 €/Monat

Tabelle seit 01.07.2025

Neue Tabelle zum 01.07.2026 
(Werte bei Druck noch nicht be-
kannt)

Änderungen Aktionen
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© des Tite
1.2 Rechengrößen 2026
Name bundesweit

Beitragsbemessungsgrenze RV und AV
jährlich

101.400 €
+ 4.800 €

Beitragsbemessungsgrenze RV und AV
monatlich

8.450 €
+ 400 €

Beitragsbemessungsgrenze KV und PV
jährlich

69.750 €
+ 3.600 €

Beitragsbemessungsgrenze KV und PV
monatlich

5.812,50 €
+ 300 €

Jahresarbeitsentgeltgrenze für KV
(allgemein)

77.400 €
+ 3.600 €

Jahresarbeitsentgeltgrenze für KV
(PKV-Versicherte am 31.12.2002)

69.750 €
+ 3.600 €

Bezugsgröße jährlich (RV) 47.460 €
+ 2.970 €

Geringverdienergrenze (monatlich) 325 €

Geringfügigkeitsgrenze (monatlich) 603 €

Faktor (Übergangsbereich) 0,6619

Sachbezugswert
Frühstück
Mittag- und Abendessen

2,37 €
4,57 €

Rentenversicherung 18,6 %

Knappschaftliche Rentenversicherung 24,7 %

Arbeitslosenversicherung 2,6 %

Pflegeversicherung 3,6 %

Allgemeiner Beitragssatz der gesetzlichen KV 14,6 %

Ermäßigter Beitragssatz der gesetzlichen KV 14,0 %

Durchschnittlicher Zusatzbeitrag 2,9 %

Künstlersozialversicherung 4,9 %

Insolvenzschutzabgabe 0,15 %
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1 Überblick Neuerungen 2026
1.3 Mindestlohn und Anpassung seit 
01.01.2026

Am 01.01.2015 ist das Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie, das sog. Mindest-
lohngesetz (MiLoG), in Kraft getreten.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Eckpunkte im Gesetz:

Höchstbeitragszuschuss für privat Krankenversicherte 508,59 €

Höchstbeitragszuschuss für privat Krankenversicherte 
(ohne Krankengeldanspruch)

491,16 €

Höchstbeitragszuschuss für private Pflegeversicherung 104,63 €

Höchstbeitragszuschuss für private Pflegeversicherung 
(nur für Sachsen)

75,56 €

KV für Studenten und Praktikanten ab 01.08.2022 zzgl. des kas-
senindividuellen Zusatzbeitrags

87,38 €

PV für Studenten und Praktikanten ab 01.01.2025 30,78 €

PV für Studenten und Praktikanten ab 01.01.2025 – kinderlose 35,91 €

KV-Anwartschaftsversicherung
10 % der Bezugsgröße: 395,50 € x allgemeiner Beitragssatz der 
Krankenkasse 14,6 % zzgl. des kassenindividuellen Zusatzbei-
trags

57,74 €

PV-Anwartschaftsversicherung
10 % der Bezugsgröße: 395,50 € x allgemeiner Beitragssatz in 
der Pflegeversicherung 3,6 %

14,24 €

Hinzuverdienstgrenze für Rentner (2026) keine

Einkommensgrenze für Familienversicherung 565,00 €

Einkommensgrenze für Familienversicherung mit geringfügiger 
Beschäftigung

603,00 €

Gesetzlicher Mindestlohn
ab 01.01.2026 pro Zeitstunde (brutto) 13,90 €

Grenze für Betriebsprüfungen der Unfallversicherung 711,90 €
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1.3.1 Höhe des Mindestlohns und 
Ausnahmeregelungen

Wichtig
Mit dem Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie (Mindestlohngesetz) wurde seit
dem 01.01.2015 ein flächendeckender Mindestlohn in Höhe von 8,50 € in
Deutschland eingeführt.

Mit dem Gesetz zur Anpassung der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns wurde
die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns ab dem 01.01.2022 beschlossen.
Zum 01.01.2026 wurde der gesetzliche Mindestlohn zuletzt auf 13,90 € ange-
hoben. Die Anpassung erfolgt nach Vorgabe des Mindestlohngesetzes alle zwei
Jahre durch die Mindestlohnkommission.

Der Mindestlohn ist auf alle in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmer anzuwen-
den, unabhängig davon, ob der Arbeitgeber seinen Firmensitz im Inland oder Aus-
land hat. Fällig ist der Mindestlohn spätestens am letzten Bankarbeitstag des Mo-
nats, der auf den Monat folgt, in dem der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung
erbracht hat. Allerdings sind eine Vielzahl von Ausnahmeregelungen zu beachten,
bei denen der gesetzliche Mindestlohn keine Anwendung findet.

Vom Mindestlohn ausgeschlossen sind beispielsweise Auszubildende in der Be-
rufsausbildung. Auch Ehrenamtliche haben keinen Anspruch auf Mindestlohn –
letztendlich eine logische Schlussfolgerung, denn ein ehrenamtlich Tätiger ohne Ent-
gelt kann keinen Anspruch auf einen Mindestlohn geltend machen. Kinder und Ju-
gendliche bis 18 Jahre haben keinen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn,
wenn sie noch keine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Praktikanten werden
dagegen umfangreicher im Mindestlohngesetz geregelt. Grundsätzlich will der Ge-
setzgeber einen Missbrauch von Praktikanten verhindern, deshalb spricht er ihnen
auch den gesetzlichen Mindestlohn zu. Allerdings mit Ausnahmen:

• Pflichtpraktika und
• Orientierungspraktika/begleitende Praktika von bis zu drei Monaten sind vom

Mindestlohn ausgeschlossen.
• Ebenfalls vom Mindestlohn ausgeschlossen sind sog. begleitende Praktika, wenn

bei dem gleichen Arbeitgeber nicht bereits vorher ein solches Praktikumsverhält-
nis bestand.

• Letzte Ausnahme bei den Praktikanten sind Praktika in den Fällen des § 54 SGB
III (sog. Einstiegsqualifizierungen) oder Praktika in den Fällen der §§ 68 bis 70
Berufsbildungsgesetz (sog. Berufsausbildungsvorbereitung).

Tipp

Arbeitgeber sollten ihre firmeninternen Regelungen zum Thema Praktikanten
überprüfen, denn nicht überall, wo Praktikant draufsteht, steht auch wirklich ein
Praktikum dahinter!
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1 Überblick Neuerungen 2026
Langzeitarbeitslose erhalten in den ersten sechs Monaten ihrer Beschäftigung kei-
nen Mindestlohn. Danach haben sie Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn.
Die Regelung soll eine verbesserte Möglichkeit zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt er-
möglichen.

Eine weitere besondere Gruppe im Mindestlohngesetz ist die der Zeitungszusteller.
Für diese gilt der Mindestlohn im Rahmen einer stufenweisen Anpassung. Somit er-
halten Zeitungszusteller:

• ab dem 01.01.2015 75 % des Mindestlohns (6,38 €),
• ab dem 01.01.2016 85 % (7,23 €) und
• ab dem 01.01.2017 den Mindestlohn in Höhe von 8,50 € und
• seit dem 01.01.2018 den gesetzlichen Mindestlohn nach Beschluss der Mindest-

lohnkommission. Somit sind hier keine abweichenden Werte zu berücksichtigen.

Wichtig

Dabei ist zu beachten, dass die Erhöhung des Mindestlohns zum 01.01.2017 für
die Gruppe der Zeitungszusteller tatsächlich erst ab dem 01.01.2018 zur Anwen-
dung gekommen ist (siehe Kap. 1.3.2.).

1.3.2 Tarifverträge mit Übergangsregelung
Im Mindestlohngesetz ist in § 24 neben der Sonderregelung für Zeitungszusteller
eine Übergangsregelung für die Jahre 2015 bis Ende 2017 vorgesehen. Diese Über-
gangsregelung war für Tarifverträge anzuwenden, bei denen abweichend von der
gesetzlichen Mindestlohnregelung eine Vereinbarung unter 8,84 € getroffen wurde.
Diese abweichende Regelung für Tarifverträge und Vereinbarungen nach dem Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) und Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG)
sieht seit dem 01.01.2017 eine Lohnuntergrenze von 8,50 € und seit dem
01.01.2018 den tatsächlichen Mindestlohn in Höhe von 8,84 € vor. Somit ist seit
dem 01.01.2018 jedem Arbeitnehmer pro Zeitstunde der gesetzliche Mindest-
lohn zu zahlen.

1.3.3 Arbeitszeitkonto
Arbeitnehmer, die Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn haben, während die-
ser jedoch durch die Zahlung des verstetigten Arbeitseinkommens nicht erfüllt ist,
können Überstunden auf ein Arbeitszeitkonto einstellen. Dieses Arbeitszeitkonto
muss dann innerhalb von 12 Kalendermonaten nach der jeweiligen Erfassung durch
bezahlte Freistellung oder Auszahlung der Überstunden ausgeglichen werden. Die
eingestellte Arbeitszeit darf 50 % der vereinbarten Arbeitszeit nicht übersteigen.
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1.3.4 Aufzeichnungspflichten

Wichtig

Ein wichtiger Punkt im Mindestlohngesetz ist die Regelung zur Aufzeichnung der
Arbeitszeit.

Das Mindestlohngesetz verweist an dieser Stelle auf den § 2a des Gesetzes zur Be-
kämpfung der Schwarzarbeit und die darin genannten Arbeitnehmer. Zusätzlich
werden aber auch die geringfügig Beschäftigten genannt, bei denen der Be-
ginn, die Dauer und das Ende der täglichen Arbeitszeit aufgezeichnet werden
müssen. Diese Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren und
müssen spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung fol-
genden Kalendertages erfolgen. Für Entleiher, dem ein Verleiher eine/n oder meh-
rere Arbeitnehmerin/nen und Arbeitnehmer zur Verfügung stellt, gelten diese Rege-
lungen parallel.

Hinweis

Arbeitgeber müssen nach der Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung (Mi-
LoDokV) vom 29.07.2015 keine Arbeitszeiten mehr für ihre Arbeitnehmer aufzeich-
nen, wenn das regelmäßige Bruttoarbeitsentgelt des Arbeitnehmers mehr als
2.974 € beträgt und das Entgelt jeweils für die letzten 12 Monate nachweisbar aus-
gezahlt wurde. Keine Arbeitszeiten müssen aufgezeichnet werden, wenn das re-
gelmäßige Bruttoarbeitsentgelt des Arbeitnehmers mehr als 4.461 € beträgt. Beide
Regelungen bleiben parallel bestehen und können jeweils angewendet werden.

Wichtig

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Urteil vom 13.09.2022 (Aktenzeichen 1
ABR 22/21) entschieden, dass auch in Deutschland die gesamte Arbeitszeit der
Arbeitnehmer aufzuzeichnen ist. Der Arbeitgeber hat nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 Ar-
beitsschutzgesetz (ArbSchG) ein System einzuführen, mit dem die von den Ar-
beitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann. Konsequenzen aus die-
sem Urteil müssen ggf. von einem Fachanwalt geprüft werden.

1.3.5 Bürgenhaftung
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt im Mindestlohngesetz ist die Bürgenhaftung. Der
Gesetzgeber ahndet Verstöße mit sehr hohen Geldbußen von bis zu 500.000 €. Ge-
meint ist die Haftung des Auftraggebers von Werk- oder Dienstleistungen in dem
Fall, dass ein Sub- oder Nachunternehmer oder aber auch ein von diesem beauf-
tragtes Unternehmen seinen Arbeitnehmern im Rahmen der Arbeitnehmerüberlas-
sung nicht den gesetzlichen Mindestlohn zahlt. Der Auftraggeber haftet in diesen
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1 Überblick Neuerungen 2026
Fällen wie ein Bürge für die Einhaltung der Mindestlohnregelungen für die Arbeitneh-
mer. Der Gesetzgeber verstärkt mit dieser Regelung die Wirksamkeit des Mindest-
lohns. In der Praxis wird sich noch herausstellen müssen, inwieweit die Auftraggeber
vollumfänglich ihrer Kontrollpflicht nachkommen können.

1.3.6 Anrechenbarkeit auf den Mindestlohn
Aufgrund fehlender gesetzlicher Klarstellung hat die Bundesregierung in einer Ant-
wort (BT-Drucksache 18/1558, Seite 84) auf die Stellungnahme des Bundesrates
(BT-Drucksache 18/1558, Seite 74) auf die Urteile des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) vom 14.04.2005 (Aktenzeichen C-341/02) und 07.11.2013 (Aktenzeichen C-
522/12) verwiesen. Nach den beiden Urteilen sind Zulagen nur dann Bestandteil des
Mindestlohns, wenn sie nicht das Verhältnis zwischen der Leistung des Arbeitneh-
mers und der von ihm erhaltenen Gegenleistung verändern und somit ihrem Zweck
nach die eigentliche Arbeitsleistung mit dem Mindestlohn entgelten sollen. Danach
ist ein Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld nur dann anrechenbar, wenn es zum maß-
geblichen Fälligkeitstermin des Mindestlohns gezahlt wird.

Hinweis

Werden Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld vom Arbeitgeber
über das Jahr verteilt und vorbehaltlos und unwiderruflich monatlich jeweils mit 1/
12 gezahlt, sind diese Zahlungen auf den gesetzlichen Mindestlohn anrechenbar.
Die Revision einer Arbeitnehmerin vor dem BAG blieb erfolglos. Das BAG hat mit
Urteil vom 25.05.2016 (Aktenzeichen 5 AZR 135/16) die Vorinstanz bestätigt.

Der Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz wird als Brutto-Stundenlohn je Zeit-
stunde festgesetzt. Das Gesetz macht den Anspruch nicht von der zeitlichen Lage
der Arbeit oder den mit der Arbeitsleistung verbundenen Umständen oder Erfolgen
abhängig. Der Anspruch auf den Mindestlohn ist dann erfüllt, wenn dieser dem Ar-
beitnehmer endgültig zur freien Verfügung übereignet oder überwiesen ist.

Alle im Austauschverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer stehenden
Geldleistungen des Arbeitgebers sind geeignet, den Mindestlohnanspruch des Ar-
beitnehmers zu erfüllen. Von den im arbeitsvertraglichen Austauschverhältnis er-
brachten Entgeltzahlungen des Arbeitgebers fehlt nur solchen die Erfüllungswirkung,
die der Arbeitgeber ohne Rücksicht auf eine tatsächliche Arbeitsleistung erbringt
oder die auf einer besonderen gesetzlichen Zweckbestimmung beruhen (siehe auch
BAG-Urteil vom 17.01.2018, Aktenzeichen 5 AZR 69/17).

Zu den berücksichtigungsfähigen Zulagen und Zuschlägen gehören u. a.:

• Zulagen und Zuschläge, mit denen lediglich die regelmäßige und dauerhaft ver-
traglich geschuldete Arbeitsleistung vergütet wird,

• Akkordprämien,
• Qualitätsprämien,
• Überstundenvergütungen für tatsächlich geleistete Überstunden,
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• Sonn- und Feiertagszuschläge,
• Schmutz- und Gefahrenzulage.

Nicht zu berücksichtigen sind u. a.:

• Nachtarbeitszuschläge,
• Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge,
• Beiträge zu vermögenswirksamen Leistungen,
• Aufwandsentschädigungen.

Hinweis

Weitere Informationen zur Anrechenbarkeit von Lohnbestandteilen zur Erfüllung
des gesetzlichen Mindestlohnanspruchs finden Sie auf der Internetseite der Zoll-
behörde (www.zoll.de) unter der Rubrik Mindestlohn nach dem Mindestlohnge-
setz.
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 2 Grundlagen der 
Entgeltabrechnung

2.1 Aufgaben der Entgeltabrechnung
Im Rahmen der Entgeltabrechnung fallen eine Vielzahl von Aufgaben an.

Dazu gehören in erster Linie:

• Feststellung der Arbeitnehmereigenschaft,
• Festlegung des Arbeitslohns unter Beachtung der rechtlichen und vertraglichen

Ansprüche,
• Berechnung der Lohn- und Kirchensteuer,
• Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge,
• Berücksichtigung von Nettobe- und -abzügen,
• Führen von Lohnkonten und Lohnjournalen,
• Anmeldung und Abführung der steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtli-

chen Abzüge,
• Meldepflichten in der Sozialversicherung,
• Buchen und Verteilen des Personalaufwands im Rahmen des betrieblichen

Rechnungswesens,
• Erstellen von Bescheinigungen und Statistiken,
• Beachtung der Arbeitgeberfürsorgepflichten.

2.2 Arbeitnehmereigenschaft
Vor der Durchführung der Entgeltabrechnungen ist zunächst zu prüfen, ob arbeits-
rechtlich ein Arbeits- oder Dienstverhältnis vorliegt oder ob es sich um eine freiberuf-
liche bzw. selbständige Tätigkeit handelt.

Nur für nichtselbständige Arbeitnehmer erstellt der Arbeitgeber die Abrechnungen
und ermittelt die gesetzlichen Abzüge. Selbständige und Freiberufler tragen selbst
Verantwortung für die korrekte Abführung der Steuer- und Sozialversicherungsbei-
träge.

2.3 Arbeitnehmerbegriff
Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften definieren den Arbeitnehmer-
begriff. Nach § 1 der Lohnsteuerdurchführungsverordnung (LStDV) handelt es sich
bei Arbeitnehmern um Personen, die aus einem aktiven oder früheren Dienstverhält-
nis Arbeitslohn beziehen. Im Unterschied zur Sozialversicherung liegt die Arbeitneh-
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mereigenschaft auch dann vor, wenn aus einem früheren Dienstverhältnis Arbeits-
lohn bezogen wird.

Ein Dienstverhältnis besteht, wenn der Arbeitnehmer weisungsgebunden und in die
Organisation des Betriebs eingegliedert ist. Grundsätzlich gibt es eine weitgehende
Übereinstimmung zwischen dem steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen
Arbeitnehmerbegriff. Ausnahmen bestehen z. B. bei Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rern einer GmbH. Steuerrechtlich handelt es sich hierbei um Arbeitnehmer, sozial-
versicherungsrechtlich im Regelfall nicht.

Folgende Kriterien sprechen für eine Eingliederung des Arbeitnehmers in die Organi-
sation des Betriebs und lassen somit eine nichtselbständige Tätigkeit, also Arbeit-
nehmereigenschaft, vermuten:

• persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit,
• genau geregelte Arbeitszeiten,
• ein vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellter fester Arbeitsplatz,
• Urlaubsanspruch und Überstundenvergütung,
• Fortzahlung der Vergütung im Urlaubs- oder Krankheitsfall,
• Einbeziehung in die Sozialleistungen des Betriebs,
• Weisungsgebundenheit.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer
Gesetze führte der Gesetzgeber zum 01.04.2017 den § 611a BGB ein. Mit diesem
wird die gesetzliche Definition des Begriffs „Arbeitnehmer“ zur Abgrenzung von Ar-
beitsverträgen zu Werkverträgen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ergänzt.

Wichtig

Unabhängig von der Bezeichnung liegt ein Arbeitsvertrag vor, wenn sich dies aus
der tatsächlichen Durchführung des Vertragsverhältnisses ergibt. Dabei kommt es
auf die tatsächliche Bezeichnung im Vertrag nicht an.

Dabei sind die im § 611a BGB genannten Kriterien nicht neu. Die o. g. Aufzählung
beinhaltet u. a. auch im neuen Paragrafen genannte Punkte wie z. B. Weisungsge-
bundenheit, persönliche Abhängigkeit etc.

2.4 Arbeitslohn
Obwohl im allgemeinen Sprachgebrauch die Bezeichnung „Entgelt“ verwendet wird,
differenziert das Steuerrecht den Begriff des „Arbeitslohns“.

Das Einkommensteuergesetz definiert in § 8 Abs. 1 EStG in Verbindung mit § 19
Abs. 1 EStG Arbeitslohn als alle Einnahmen, die einem Arbeitnehmer oder seinem
Erben aus einem gegenwärtigen oder früheren Dienstverhältnis zufließen. Als Ein-
nahmen zählen nicht nur Geld, sondern auch Sachbezüge und geldwerte Vorteile
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2.6 Laufende Bezüge und Einmalbezüge
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(z. B. Firmenwagen zur privaten Nutzung, verbilligter Einkauf von Waren und Dienst-
leistungen).

Leistungen, die der Arbeitgeber im allgemeinen betrieblichen Interesse erbringt,
wie beispielsweise die Bereitstellung von Aufenthaltsräumen, gehören dagegen nicht
zum Arbeitslohn. Sogenannte Aufmerksamkeiten (z. B. die Bereitstellung von Ge-
tränken in Besprechungsräumen, Geschenke im Wert von bis zu 60 € an den Arbeit-
nehmer aufgrund eines persönlichen Ereignisses) fallen ebenso nicht unter den Ar-
beitslohnbegriff.

Grundsätzlich unterliegt Arbeitslohn im steuerrechtlichen Sinne der Lohnsteuer. Be-
stimmte Einnahmen sind jedoch steuerfrei. Dazu zählen z. B. Beitragsleistungen zur
betrieblichen Altersversorgung und Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nacht-
arbeit.

2.5 Arbeitsentgelt
Arbeitsentgelt ist ein Begriff aus der Sozialversicherung. Zum Arbeitsentgelt gehö-
ren alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer Beschäftigung, gleichgültig,
ob ein Rechtsanspruch auf die Einnahmen besteht, unter welcher Bezeichnung oder
in welcher Form sie geleistet werden und ob sie unmittelbar aus der Beschäftigung
oder im Zusammenhang mit ihr erzielt werden.

2.6 Laufende Bezüge und Einmalbezüge
In der Abrechnungspraxis führen die unterschiedlichen Bruttobezüge zum steuer-
pflichtigen Arbeitslohn und sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt. In EDV-
Programmen erfolgt deren Abbildung über sogenannte Lohnarten. Die verschiede-
nen Bruttobezüge (Lohnarten) unterteilen sich in laufende Bezüge und Einmalbe-
züge.

Typische laufende Bezüge sind:

• Gehälter,
• Monatslöhne,
• Stundenlöhne,
• vermögenswirksame Leistungen (AG-Anteile),
• Schichtzulagen,
• Nachzahlungen und Vorauszahlungen, wenn sich diese ausschließlich auf Lohn-

zahlungszeiträume beziehen, die im Kalenderjahr der Zahlung enden,
• Arbeitslohn für Lohnzahlungszeiträume des abgelaufenen Kalenderjahres, der in-

nerhalb der ersten drei Wochen des Folgejahres zufließt.

Laufende Bezüge werden regelmäßig bezahlt. Die Versteuerung erfolgt über die Ta-
ges-, Wochen- oder Monatslohnsteuertabelle.
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2 Grundlagen der Entgeltabrechnung
Als häufige Einmalbezüge kommen vor:

• Weihnachtsvergütungen,
• Urlaubsgelder,
• Umsatzprovisionen,
• Tantiemen,
• Abfindungen.

Einmalbezüge werden nicht monatlich, sondern nur gelegentlich für einen ganz be-
stimmten Zweck vergütet. Die steuerrechtliche Bezeichnung für solche Einmalbe-
züge lautet sonstige Bezüge.

Sonstige Bezüge werden generell über die Jahreslohnsteuertabelle versteuert.

2.7 Lohnzahlungszeitraum/-Lohnabrech-
nungszeitraum

Der Lohnzahlungszeitraum ist der Zeitraum, für den Arbeitslohn bzw. Arbeitsentgelt
gezahlt wird. Der Lohnabrechnungszeitraum bezieht sich hingegen auf den Zeit-
raum, für den Arbeitslohn und Arbeitsentgelt abgerechnet werden. In der Praxis stim-
men Lohnzahlungszeitraum und Lohnabrechnungszeitraum in aller Regel überein.
Üblicherweise werden Löhne und Gehälter pro Kalendermonat bezahlt und abge-
rechnet.

Leistet der Arbeitgeber für den Lohnabrechnungszeitraum lediglich eine Abschlags-
zahlung und erfolgt die eigentliche Lohnabrechnung erst später, kann er nach § 39b
Abs. 5 EStG den Lohnzahlungszeitraum als Lohnabrechnungszeitraum behandeln
und die Lohnsteuer erst bei der Lohnabrechnung einbehalten.

Hinweis

Diese Regelung gilt jedoch nicht, wenn der Lohnabrechnungszeitraum fünf Wo-
chen übersteigt oder die Lohnabrechnung nicht innerhalb von drei Wochen nach
dessen Ablauf erfolgt.

2.8 Zufluss- und Entstehungsprinzip
2.8.1 Lohnsteuer
Nach § 38 Abs. 2 EStG entsteht die Lohnsteuerschuld, sobald der Arbeitslohn dem
Arbeitnehmer zufließt. Dies ist der Zeitpunkt, zu dem der Arbeitgeber den Arbeits-
lohn an den Arbeitnehmer ausbezahlt und zu dem dieser wirtschaftlich darüber ver-
fügen kann. Bei Überweisung der Löhne und Gehälter erfolgt der Zufluss im Moment
der Kontogutschrift.
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2.8 Zufluss- und Entstehungsprinzip
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§ 38a EStG regelt ergänzend dazu, dass laufende Bezüge in dem Kalenderjahr zu-
fließen, in dem der Lohnzahlungszeitraum endet. In diesem Sonderfall wird also das
eigentliche Zuflussprinzip in der Steuer durchbrochen. Dagegen gelten sonstige Be-
züge immer zum Zeitpunkt des Zuflusses als bezogen.

Beispiel 1

Ein Arbeitgeber zahlt monatlich die Löhne und Gehälter aus. Für den Monat De-
zember des laufenden Jahres erfolgt die Auszahlung des Arbeitslohns erst im Ja-
nuar des Folgejahres.

In diesem Fall gilt der Arbeitslohn noch als im Dezember des laufenden Jahres
zugeflossen.

Beispiel 2

Werden im obigen Fall Weihnachtsgelder mit ausbezahlt, fließen diese im Januar
des neuen Jahres zu und müssen der Januarabrechnung zugeordnet werden.
Eine gemeinsame Abrechnung mit den laufenden Bezügen für Dezember wäre
nicht möglich. Um dem zu entgehen, sollte man die Dezemberlöhne noch im De-
zember überweisen. Dann gelten auch sonstige Bezüge noch im alten Jahr als zu-
geflossen und können gemeinsam mit den laufenden Bezügen mit der Dezember-
abrechnung versteuert werden.

2.8.2 Sozialversicherung
Im Sozialversicherungsrecht galt in der Vergangenheit für die Beitragserhebung so-
wohl für laufende Bezüge als auch für einmalige Zuwendungen (Einmalbezüge) ein-
heitlich das Entstehungsprinzip. § 22 Abs. 1 SGB IV besagt, dass Beiträge dann
fällig werden, wenn der Anspruch des Arbeitnehmers auf das Arbeitsentgelt entstan-
den ist.

Diese Regelung hat zur Konsequenz, dass Beiträge bereits dann anfallen, wenn der
Arbeitslohn geschuldet wird. Auf die tatsächliche Auszahlung kommt es nicht an.

Derartig unterschiedliche Regelungen des Steuer- und Sozialversicherungsrechts,
nämlich auf der einen Seite das Zuflussprinzip und auf der anderen Seite das Ent-
stehungsprinzip, verursachten regelmäßig Probleme und Unsicherheiten.

Hinweis

Seit dem 01.04.2003 gilt in der Sozialversicherung für Einmalbezüge das Zu-
flussprinzip. Für laufende Bezüge ist in der Sozialversicherung jedoch weiterhin
das Entstehungsprinzip anzuwenden.
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